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Eiiriizelinitiative  VIOn  mehreren  Stimmbere-cltntigten  in dec

Versammlungsgemeinde  Regensdorf

[nill::ative  "Änderaung  der  Veirocdnung  über  iiiie  Park-

ir'an,»mbewirtsc:tyaftung"

Die unterzeichnenderi,  in der  Gemeinde  Regensdorf  wohnhaften  Stimmberechtigten
stelJen  gestützt  auf  §§ 146  ff. des  Gesetzes  über  die politischeri  Rechte  (GPR)  in der
Form  des  ausgearbeiteten  Entwurfs  folgendes  Begehren:

lin:ti.ativtext

Ai<isgangslage

Ain der  Gemeindeversarrirnlung  vom  16.06.2016  wurde  die Vecordnung  über  die

f)arkraumbewirtschaffung  (in Kraft  seit  01.01.2fü7,  nachgeführt  bisi 01.01.2024)  vorn
Stimmvolk  genehmigt.  Se:t  inkraftreten  der  neuen  Verordnung  ist die Gemeinde

Reigensdorf  ettappern-ul'lCl  quartierweise  mit  den  SignaIisationsärii:lerungen  beschäfl:ig.

Als  letztes  Gebiet  so!l nuvi auch  die Umsetzung  der  Bestimmungen  für  das  Gebiet
l-aubisser  angewendet  weirden.  Geplant  ist k«:»nkrekt, das  Markieren  von  Parkfeldern  im

Gebiet  Laubisser.  Dazu  liat  die Gemeinde  bereits  mögliche  Varianfen  für  die
zukcinfiüge  Parkierung  ecstellt.

Ainliegen  / Begehren

Anti-aq:

Hiei-mit  beantragen  öie Iriitianten  dem  Gemeinderat  und  der  Gemeindeversammlung

folgende  Anderungeri  dec Verordnung  über  die Parkraumbewirtschaftung:
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Bföilieriger  Verordnungstext Neuer  Verordnungs.ltext

-Art,  2 Parkierungstrorschriften  auf
tiffentlichem  Gruncl

Das  Parkieren  auf  öffentlichem  Grund  ist
aiusschliesslich  auf  entspirechend

markierten  oder  signmfüiierten
Park.feldern  zulässig.  Esi wird
unteirschieden  zwischeri  Tages-  und
Nai:litparkierung.

Das  Parkieren  und  Abstellen  von
Fahrzeugen  jeglicher  Ar1: ist tagsüber  vori
Moritag  bis Samstag  zefülich  beschränkt.
Die Parkzeiten  werden  durch  den
Geineinderat  festgesetzt  und können

dern  Gebührenregleriqent  (Anhang  zu
dieser  Verordnung)  entiiommen  werden.

Die Benützung  der  I)arkfelder  ist
gruridsätzlich  gebührenpflichtig  oder  mit
Parkscheibe  zeitlich  beschränkt

kostenfrei.  Die Gebr:ihri=ri  sind  im
(Eieil:iührenreglemenf  (,Airiliang  Zu  dieser
\/ercirdnung)  geregelt.

Das  regelmässige  nächtliche  Abste)len
von Fahrzeugen  auf  i5fl'ent1ichem  Grund
beclarf  einer  Bewilligcing  der
Gemeindepolizei  (gesteigerter

Gemeingebrauch)  und  ist
gebührenpflichtig.

Art.  2 Parkierungsvorschriften  auf
öffentlichem  Grund

Das  Parkieren  auf  öffentlichem  Grund  ist
ausschliesslich  auf  eritsprechend
rriarkierten  oder  signalisierten

t:'arkfeldern  zuläss:g.  !n Gebieten  mit
kleiner  Bewohnerdichte  oder  geringer
Verkehsfrequenz,  wie  im Gebiet
Laubisser,  wird  auf  den  Strassen
«<Gheidstr.  / Brünigstr.  /Grundstr.  /
Haldenstr./Laubisserstr.  / Zielstr.  /
Bergwies  / Haldensteigstr.  / Hohlstr.  / Im
Spannrain»  auf  markierte  Parkfelder
verzichtet.  Der  Gemeindrat  kann  in
eigener  Kompetenz  beschliessen,  auch  '
in anderen  Gebieten  mit  kleiner
Bewohnerdichte  oder  geringer  I
Verkehsfrequenz,  auf  markierte
Parkfelder  verzichten.  Es wird
i.ynterschieden  zwisichen  Tages-  und
Nachtparkierung.

Das  Parkieren  urid  Abstellen  von
Fahrzeugen  jeglicher  Art  ist tagsüber  VI)!1

I'i/lontag bis Samsta(l  zeitlich beschränkt.
Die Parkzeiten  wer'den  durch  den
C'iemeinderat  festgesetzt  und können

' dem  Gebührenregler'rient  (Anhang  zu
i::l:eser  Verordnung)  entnommen  werden.

Die Benützung  der  Parkfelder  ist
gcundsätzlich  gel:iührenpflichtig  oder  mit
f)arkscheibe  zeit)ich  beschränkt

kostenfrei.  Diese  Regelung  gilt  auch  in
Gebieten  ohne  markierte  Parkfelder.  Die
Gebühren  sind  irri 13ebührenreg1ement
(Anhang  zu dieser  Verordnung)  geregelf.

Das  regelmässige  nächtliche  Abstellen
von  Fahrzeugen  auf  eiffentlichem  Grund
bedarf  einer  Bewil)igi..ing  der
(3emeindepo1izei  (gesteigerter

G.emeingebrauch)  uriö  ist
gebührenpflichtig.
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Biegcündung

I)ie  I,,lmsetzung  der  aktuell  gültigen  Verordnbing  über  die Parkracirnbewirtschaftung  hat

für  cl:e Bewohner  ini Lacibisser  Quartier  einige  unfreundliche  Auswirkungen,  weil I:»ei

vieleri  Häusern  und  i:ler  weiteren  Uingebung  gemäss  dem  Projektplan  des

13emeinderates  keine  rriarkierten  Parkplät;=e  zur Verfügung  stehen  würden.  [:)as

L.aubisser  Quartier  hat  öie  geringste  Bewoinerdichte  in Regensdoi-l'.  Die  meisten  Häi,iser

sicid von Eigentümer  bewohnt  und haberi  eigene  Garagen  und Vorplätze.  Einige  sind

jedoc:h auf einen öfferitlictien Strassen-Abs'teIIH:»atz  in Hausnähe angewiesen, speziell  bei
C-iäste- und auch  Handwerkerbesuchen.

I)r.irch  die, nicht  in Hausnähe  markierten  Parldeldern,  wird  die IVli:»bilität der  Anwolqner

verschlechtert.  Viele  Anwohner  sind  nicht  nqi1: clem ÖV  unterwegs  i..ind dementsprechend

auf die Nutzung  ihreir Fahrzeuge  angeiwiesen.  Viele  Liegenschaftsbesitzer  haben

aufgrund  Platzmangels  i'i:cht  die Möglichkeit  ihre Autos  oder  jecie  der  Gäste  auf  dem
eigenen  Grundstück  abzustellen.

IIT1 geplanten  Projekf  deir Gemeinde  wurdein  auf  dem  Situatiorisp!an  einige  Parkplätze

vor  unbebauten  Gruridstücken  eingezeicfüriet.  Sobald  diese  Grundstücke  jeidoch

überbaut  werden,  müssen  diese  Parkfelder  wieder  aufgehoben  werden.  Das  bedei,itet,

äass  es in Zukunft  noch  weniger  Parkplätze  am Strassenrand  gi:iben  wird.  Auf  garizen

Sitras.senabschnitten  gibt es nach der  AusfCihrung  des geplanten  Gemeindeprojekts
keirie  Möglichkeit  mei)ür i:las  Auto  zu parkieren.

L:)=is Parkieren  im Strassenraum  wird  zur  Verkehrsberuhigurig  !»eitragen.  Durch  die

abgestellten  Fahrzeuge  wird  automatisch  langsamer  und  aufmerksr,amer  gefahren.  Somit

I:iraucht  es auch  keirie  vorgeschriebenern  Abstände  zur  nächstei-i  Garagenausfahrt.  Im

Quactier  sind  nur  eine  geringe  Anzahl  Autos  als  Tagesgäste  zu becibachten.  Die  wenigen

ISJac:!'itgäste müssen  mit r3ewilligungskarteri  acisgestattet  sein.

Im laubisser  parkiereri  rr'iehrheitlich  ortskuridige  Personen,  daher  siollte  das  Verständnis

für  dsis korrekte  Abs1:ellei-i  der  Fahrzeuge  bekannt  sein.  Ausfa!iiteri  aus der  Garage  aiuf

iie  Strasse  wird  auch  in ,i7:ukunft selbstvei-antwortIich  bleiben.  Die  VerkehrsunfaIlstgtistik

im Quartier  zeigt  einei sehr  geringe,  ja sogar  über  die Jahre  eine  vernachlässigbare

Fallzahl.

D:e Markierung  von  Parkfeldern  und  die Übeiviachung  durch  diei Gemeindepolizei  kcistet

viel Geld.  Das Parkiereiq  war  bisher  über  !ahrzehnte  problernlos.  Zudem  verlangen

M;irk!erungen  e!nen  regelmasS!gen  Unterhi:ilt.
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Diese  Einzelinitiative  wir«i von nachfolgerxden  Stimmberechtigten  eingereicht:

Datcii'n: 7, .S-"e771- 2(32%

Diese  Unterschriftenliste  «jarf nur von Stirriinberechtigten  mit politischem  Wohnsitz  iri
der  I:»olitischen  Gemeindei  Regensdorf  unterzeichnet  werden  und ist handschriftlich
auszi.ifüllen.

Nanie  und  Vorname

(haridschriftlich  und  möglichsit  in Block-
schrilt)

Wohnadresiiie

(Strasse/l-lausnummer)

Untevschrift

(eigentiändig)

Kontolle

(leer  lassen)
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6.

7.

8.

9.

[)ie  obengenannten  Sitimrnberechtigten  können  diese  Initiative  mit einer  vOn  der  Mel'ir-
heit unterzeichneten  sctriftlichen  Erklärurig  ata'i den Gemeinderat  Regensdorf  bis zur
Anor«:Jnung der Urneriabsi'l:immung  oder  der  Al:istimmung  in dei-  Gemeindeversammlung
vorbehaltlos  zurückz:ehen.  Einzureichen  derri Gemeinderat  der  Gemeinde  Regensdorf.


